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Allgemeine Hinweise zu diesem Bericht 
 

Dieser Bericht wurde ausschliesslich zum Zweck der Verhütung von Unfällen beim 
Betrieb von Eisenbahnen, Seilbahnen und Schiffen erstellt. Die rechtliche Würdigung 
der Umstände und Ursachen von Unfällen ist nicht Gegenstand der vorliegenden Un-
tersuchung gemäss Art. 25 der Verordnung über die ‘Meldung und Untersuchung von 
Unfällen und schweren Vorfällen beim Betrieb öffentlicher Verkehrsmittel’ (VUU, SR 
742.161). Es ist daher auch nicht Zweck dieses Berichts, Schuld- und Haftungsfragen 
zu klären.  

 
 

0. ALLGEMEINES 
 

0.1 Kurzdarstellung 
 

 Am Donnerstag, 24. Mai 2012 um ca. 22.50 Uhr entlief in der Station Lütschental ein 
unbedienter Bauzug der Berner Oberland Bahn (BOB) und prallte nach 4,1 km Fahrt 
in Zweilütschinen auf eine abgestellte Personenzugskomposition. Verletzt wurde nie-
mand. Am Rollmaterial der BOB entstand grosser Sachschaden. 

 

 Der Bauzug beförderte Mitarbeiter und Material für Bauarbeiten im Bahnhof Lütschen-
tal und auf der Strecke Lütschental – Grindelwald. Zum Zeitpunkt des Entlaufens war 
er in Lütschental Gleis 1 abgestellt. 

 

 

 
 

Bahnhof Zweilütschinen      Bahnhof Lütschental 

 
0.2 Untersuchung 
 

 Die Meldung traf am Freitag, 25. Mai 2012 um 00.03 Uhr ein. Die Untersuchung wur-
de am 25. Mai 2012 durch die Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle SUST in 
Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Bern eröffnet. 

 
1. FESTGESTELLTE TATSACHEN 
 

1.1 Vorgeschichte 
 

 Für die Nacht Donnerstag, 24. / Freitag, 25. Mai 2012 waren auf der Strecke Zweilüt-
schinen - Grindelwald diverse Bauarbeiten gemäss Zirkular Nr. 26 vorgesehen. Diese 
wurden in Lütschental beim oberen Bahnübergang (Plan siehe Anlage 1) durchge-
führt. Die Mitarbeiter der BOB fuhren mit einem Bauzug bestehend aus einem Schie-
nentraktor (Tm) und dem vierachsigen Güterwagen (Flachwagen) Skl-w Nr. 802 (ge-
zogen) als Extrazug Nr. 5287 um 19.40 Uhr von Zweilütschinen nach Lütschental. 
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1.2 Verlauf der Fahrt 
 

 In Lütschental Gleis 1 (20,13‰ – 27,14 ‰ Gefälle Richtung Zweilütschinen) wurde 
der Güterwagen abgehängt und mit der Handbremse gesichert. Hemmschuhe wurden 
keine gelegt. Mit dem Kran des Tm fand der Einbau des neuen Bahnübergangs bei 
Bahnkm 12.340 oberhalb des Bahnhofgebäudes statt. Diese Arbeiten wurden in den 
Zugspausen durchgeführt. Um ca. 22.40 Uhr fuhr der Tm vom Bahnübergang retour 
ins Gleis 1 und der Güterwagen wurde wieder angehängt. Der Rangierleiter (Rgl) lös-
te die Handbremse des Güterwagens. Um ca. 22.50 Uhr forderte der Fahrdienstleiter 
(Fdl) in Zweilütschinen die Baugruppe auf, den Bahnübergang für die Durchfahrt von 
Zug 4284 (Fahrrichtung Grindelwald – Zweitütschinen) durch Gleis 2 freizugeben.  
Der Lokführer (Lf) des Bauzuges sagte aus, dass er die Hauptleitung mit Luft gefüllt  
und danach die Komposition mit der Luftbremse gebremst habe. Zusätzlich habe er 
die Handbremse des Tm angezogen bis die Kontrolllampe geleuchtet habe. Hemm-
schuhe habe er keine gelegt. Er habe daraufhin den Führerstand verlassen und sich 
zusammen mit dem Rgl zum Vorarbeiter beim Bahnübergang begeben, um die weite-
ren Arbeiten zu besprechen.  
 

Nachdem der Tm die Weiche 2 in Lütschental abgedeckt hatte, stellte der Fdl für Zug 
4284 eine Zugfahrstrasse über Gleis 2 nach Zweilütschinen ein. Kurz danach sah der 
Fdl, dass die Belegung von Gleis 1 fehlte, die Weiche 1 aufgeschnitten und die Bele-
gung der Weiche 1 angezeigt wurde. Er sagte aus, dass er ein Funkgespräch hörte in 
welchem der Lf den Rgl darüber informierte, dass die „Enta“ (Spitzname für den Tm) 
selbstständig losgefahren sei. Zu diesem Zeitpunkte rannte der Lf dem Bauzug nach, 
um diesen noch zu stoppen. Da er dabei stürzte, gelang ihm dies aber nicht. Danach 
informierte der Lf den Fdl in Zweilütschinen und den Lf von Zug 4284 über den Vorfall. 
Zug 4284 blieb in Lütschental Gleis 2 stehen. Da durch die eingestellte Zugfahrstras-
se für Zug 4284 der Streckenblock normal funktionierte wurde die Sicherungsanlage 
des Bahnübergangs „Wetterecke“ bei Bahnkm 9.057 (Foto 3) korrekt angesteuert und 
die Schranken wurden geschlossen. Die Blinklichtanlage beim Bahnübergang „Inäb-
nit“ bei Bahnkm 11.400 (Foto 2) wurde durch das Befahren des mechanischen Schie-
nenkontaktes angesteuert. Die Schranken des Bahnübergangs „Hauptstrasse Grin-
delwald“ bei Bahnkm 8.575 (Foto 4) blieben geöffnet. In Zweilütschinen wurde der 
Bauzug auf Gleis 4 geleitet, wo er mit der abgestellten Personenzugskomposition kol-
lidierte (Foto 1). 

 

 

 
 

Foto 1 (Quelle BOB) : Unfallstelle im Bahnhof Zweilütschinen.  
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 Fotos 2 und 3 (Quelle SUST): Die Bahnübergänge bei Bahnkm 11.400 (Blinklichtanlage) und 
bei Bahnkm 9.057 (Blinklicht und Schrankenanlage) wurden angesteuert und haben normal 
funktioniert. 

 

 

 
 

Foto 4 (Quelle SUST): Der Bahnübergang über die Hauptstrasse bei Bahnkm 8.575 blieb ge-
öffnet.  

 
 

1.3 Personenschäden (gemäss Definition Art. 2 VUU SR 742.161) 
 

 Der in der abgestellten Personenzugskomposition mit Reinigungsarbeiten beschäftig-
te Mitarbeiter einer privaten Reinigungsfirma wurde durch den Anprall zu Boden ge-
schleudert. Er wurde nicht verletzt. 

 
 
1.4 Sachschäden am Rollmaterial und an der Infrastruktur des Bahnunter-

nehmens 
 

 Infrastrukturanlagen: 
 

An den Infrastrukturanlagen der BOB entstanden keine Schäden. 
 

 Rollmaterial: 
 

Am Rollmaterial der BOB entstand Sachschaden in der Höhe von ca. Fr. 900‘000.-. 
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1.5 Sachschäden Dritter 
 

 Dritte kamen beim Ereignis keine zu Schaden. 

 
 
1.6 Beteiligte Personen 
 

 Lokpersonal 
  

 Lokführer BOB, Jahrgang 1973, BAV-Ausweis vorhanden. 
 

 Rangierleiter  
  

 Rangierleiter BOB, Jahrgang 1972, BAV-Ausweis vorhanden. 
 

 Fahrdienstleiter: 
 

 Fahrdienstleiter BOB, Jahrgang 1962 
 

 Wagenreiniger: 
 

 Mitarbeiter einer privaten Reinigungsfirma. 
 

 Ausbildung Lokführer und Rangierleiter: 
  

 Der Lokführer wie auch der Rangierleiter wurden durch die BOB ausgebildet. Beide 
haben die Abschlussprüfung erfolgreich bestanden (Lokführer im Jahr 2011, Rangier-
leiter im Jahr 2010). Beide verfügen über einen entsprechenden BAV-Ausweis. 

 
 
1.7 Schienenfahrzeuge 
 

 Eigentümer: Berner Oberland-Bahnen AG (BOB), Harderstr. 14, 
3800 Interlaken. 

 

 Zugskomposition: Tm  – Flachwagen Skl-w Nr. 802 
 

 Triebfahrzeug: Tm Nr. 2 „Enta“ 
 

 Zugsgewicht: Ca. 19,5 t 
 

 Bremsgewicht: Am Tm nicht angeschrieben (10 t) 
 

 Ausgeschaltete 
Bremsapparate: 

 
Keine 

 

 

 
 

Foto 5 (Quelle SUST): Tm „Enta“ der BOB. 
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 Besonderes: 

 

Der Tm wurde im Jahre 1983 durch die Firma Donelli (It) gebaut und war zuerst in 
Malaysia im Einsatz. Das Fahrzeug wurde Ende 1991 nach einer Generalüberholung 
durch die NEWAG Oberhausen von der Firma Müller Gleisbau Frauenfeld erworben. 
Das Fahrzeug wurde im Jahre 2001 durch die Firma Müller überholt. Die jährlichen 
Kontrollen werden in den Werkstätten der BOB durchgeführt. 

 

 Die Firma Müller Gleisbau Frauenfeld hat den Tm ab 1991 der BOB vermietet. Das 
Fahrzeug wurde danach ausschliesslich auf dem Netz der BOB für die Bedürfnisse 
des Baudienstes eingesetzt. Die Bedienung des Fahrzeuges erfolgte durch entspre-
chend instruiertes Personal (Lokführer) der BOB. Im Jahr 2011 wurde der Tm durch 
die BOB käuflich erworben. 
Das Fahrzeug ist im „Öffentlichen Verzeichnis der zugelassenen Fahrzeuge“ des BAV 
nicht aufgeführt. In Anwendung der Übergangsbestimmungen (EBV Art. 8) hätte das 
seit 1991 eingesetzte Fahrzeug im „Verzeichnis der zugelassenen Fahrzeuge“ aufge-
nommen werden müssen (Anlagen 4 und 5). 
Die gemäss EBV Art. 50 sowie den Ausführungsbestimmungen zur Eisenbahnverord-
nung (AB EBV) gemäss AB 50.4 vorgeschriebenen Anschriften am Tm sind weder im 
Führerstand noch an den Aussenlängsseiten des Fahrzeuges vorhanden.  

 

 Technische Spezifikationen des Tm „Donelli D625 GR“: 
 

Erbauer:  Donelli Poviglio Italy 
Baujahr:  1983 
Motor:   Perkins Diesel 87,5 kw (Einbau 2002) 
Bremsen:  - Pneumatische Druckluftbremse mit Kunststoffbremsklötzen  
     (8 Klötze), auf Räder wirkend. 
   - Mechanische Feststellbremse (in der Folge Handbremse ge 
     nannt) mit Bremstrommel auf Kardanwelle. 
Gewicht Fahrzeug: 10 Tonnen. 
vmax:   45 km/h. 
Ausrüstung:  Kippbrücke, Ladekran. 
Tacho:   Tacho (analog) vorhanden. Tachostand: 5458. 
Fahrdaten:  Keine Fahrdatenaufzeichnung. 
 

Zugsicherungssysteme sind keine vorhanden. 
 

 Am Dienstag, 05. Juni 2012 durch die SUST (im Beisein der KAPO Bern) durchge-
führte Bremskontrollen: 
   Die Bremssohlen sind in Ordnung. Sie weisen keine Spuren  
   einer übermässigen Hitzeentwicklung auf.  
   Automatische Bremse, Vollbremsung durch Absenken der  
   Hauptleitung auf 0 bar  (Hauptleitungsdruck 4 bar: 
   Resultate (Bremszylinderdruck 6.2 bar) 
   Nach 1 Sekunde: 5.8 bar 
   Nach 2 Sekunden: 5.2 bar 
   Nach 3 Sekunden 5 bar 
   Nach 4 Sekunden 4,8 bar 
   Nach 15 Sekunden 4 bar 
 

   Fazit: Die Bremse ist nicht dicht. 
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    Handbremse: 
   Die Kraft zwischen Handrad und Bremstrommel wird durch ein  
   Kabel übertragen. Die Trommel wirkt auf die Kardanwelle (da- 
   durch Bremswirkung auf beide Achsen).  
   Nach fünf Umdrehungen war bei den Versuchen eine „Hebel- 
   wirkung“ im Gestänge sichtbar. 
   Auf dem Führerstandspult ist eine rote Kontrolllampe zur Kon- 
   trolle der Handbremse eingebaut. Während den Versuchen hat  
   diese Kontrolllampe nicht funktioniert.  
   Die Handbremse befindet sich seitlich unterhalb des Bedienpul- 
   tes und ist nur erschwert bedienbar (Foto 8). Der Kraftaufwand  
   für die Handbremsbedienung (Ausführungsbestimmungen zur  
   Eisenbahnverordnung AB EBV 49.1.b, 6.1 und 6.2) wurde nicht  
   nachgemessen. 

 
 
1.8 Strassenfahrzeuge 
 

 Strassenfahrzeuge waren keine am Ereignis beteiligt. 

 
 
1.9 Wetter, Schienenzustand 
 

 Nacht. Künstliche Beleuchtung. Schienen trocken. 

 
 
1.10 Bahnsicherungssysteme 
 

 Die Strecke Lütschental – Zweilütschinen ist mit einem Integra-Streckenblock ausge-
rüstet. Die Blinklichtanlage des Bahnübergangs „Inäbnit“ bei Bahnkm 11.400 wird 
durch das Befahren eines mechanischen Schienenkontaktes eingeschaltet. Die 
Bahnübergangsanlage „Wetterecke“ bei Bahnkm 9.057 wird bei Blockung des Stre-
ckenblockes durch das Befahren des entsprechenden Schienenkontaktes angesteu-
ert. Der Bahnübergang „Hauptstrasse Grindelwald“ (Bahnkm 8.575) wird durch das 
Einstellen der Zugfahrstrasse vom Einfahrsignal nach dem entsprechenden Zielgleis 
im Bahnhof Zweilütschinen angesteuert. Das Einfahrsignal zeigt erst dann den Fahr-
begriff „Fahrt“, wenn die Blinklichtanlage eingeschaltet und die Schrankenanlage kor-
rekt geschlossen ist. 

 

 Die Bahnsicherungssysteme haben normal funktioniert. Die Bahnübergangsanlage 
„Hauptstrasse Grindelwald“ (Bahnkm 8.575) wurde nicht angesteuert (keine Signalbe-
dienung in Zweilütschinen). 

 
 
1.11 Zug- und Rangierfunk 
 

 Die Kommunikation bei der BOB erfolgt mittels Analogfunk BOB bzw. mittels Natel. 
Die Funkgespräche werden aufgezeichnet.  

 
 
1.12 Bahnanlagen 
 

 Der Bahnhof Lütschental besteht aus einer zweigleisigen Anlage. Die Gleise liegen in 
einem Gefälle von 20,13‰ – 27,14‰. 
Die Strecke Lütschental – Zweilütschinen ist eingleisig ausgeführt und 4,1 km lang. 
Auf der Strecke befinden sich insgesamt drei Bahnübergänge, welche durch Schran-
kenanlagen (Bahnübergänge „Hauptstrasse Grindelwald“ und „Wetterecke“) oder 
Blinklichtsignale (Bahnübergang „Inäbnit“) gesichert sind (siehe auch Fotos 2 – 4). 
Weitere Bahnübergänge dienen dem landwirtschaftlichen Verkehr und sind durch 
Andreaskreuze gemäss Signalisationsverordnung SSV (SR 741.21) Bild 3.22 gesi-
chert. 
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1.13 Fahrdatenschreiber 
 

 Eine Geschwindigkeitsmessanzeige ist im Führerstand des Tm eingebaut. Die ge-
mäss EBV Art. 54 und AB EBV Art. 54 vorgeschriebene Einrichtung zur Aufzeichnung 
des Geschwindigkeitsverlaufes (Fahrdatenaufzeichnung) ist nicht vorhanden. 

 
 
1.14 Befunde an den Bahnfahrzeugen 
 

 Die visuelle Kontrolle des am Ereignis beteiligten Tm in Zweilütschinen durch Organe 
der BOB in der Unfallnacht (23.45 Uhr) ergaben, dass: 

 die Handbremse des Tm angezogen war. Es war den Mitarbeitern der BOB 
aber möglich, die Handbremse um weitere 1 ½ Umdrehungen anzuziehen 
(Fotos 7 und 8); 

 

 der Hebel zur Bedienung der pneumatischen Bremse (Luftbremse) in senk-
rechter Stellung stand; 

 

 die Bremstrommel der Handbremse des Tm 1 um 23.45 Uhr Normaltempera-
tur aufwies. 

 

 

 
 

    Geschwindigkeitsmesser Kontrolllampe Handbremse 
 

Foto 6 (Quelle SUST): Tableau im Führerstand des Tm. 
 

  
 

 Fotos 7 und 8 (Quelle SUST): Handbremse des Tm. 
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1.15 Medizinische Feststellungen 
 

 Es gibt keine Anhaltspunkte für gesundheitliche Störungen des Bahnpersonals, wel-
che das Geschehen hätten beeinflussen können. 

 
 

1.16 Feuer 
 

 Beim Ereignis trat kein Feuer auf. 

 
 
1.17 Besondere Untersuchungen  
 

 Am Donnerstag, 14. Juni 2012 wurden im Bahnhof Lütschental Gleis 1 (bei 20,13‰ - 
27,14‰ Gefälle) durch die BOB im Beisein der SUST sowie der Kantonspolizei Bern 
Versuche mit dem am Ereignis beteiligten Tm und einem baugleichen Güterwagen 
des Typs Sklm-w durchgeführt. Der Güterwagen wurde vorgängig mit dem etwa glei-
chen Gewicht wie der am Ereignis beteiligte Güterwagen beladen (ca. 700 kg). 

 

 Die Kontrolle der Handbremse am Tm ergibt, dass das Bremsrad „einhändig“ bis 16 
Umdrehungen angezogen werden kann. Wird die Handbremse stärker angezogen so 
ist eine „zweihändige“ Bedienung erforderlich. Das Kontrolllicht der Handbremse 
leuchtet ab 7 Umdrehungen. 
 

Die Versuche 1 – 4 fanden am Abstellort des Bauzuges in Lütschental Gleis 1 statt, 
Versuche 5 und 6 beim Bahnübergang (Baustelle) Lütschental. Das Gefälle bei der 
Weiche 2 sowie Höhe Bahnhofgebäude beträgt 20,13‰. Nach erfolgter Bremsung 
wurde die Bremswirkung während einigen Minuten beobachtet und danach der nächs-
te Versuch gestartet. Die Undichtigkeit des Bremszylinders wurde während diesen 
Versuchen nicht überprüft. 

 

 

 
 

Foto 9 (Quelle SUST): Versuche in Lütschental Gleis 1. Der elektrische Triebwagen dient als 
Hilfsfahrzeug um das Abrollen des Versuchszuges Richtung Zweilütschinen zu verhindern. 

 

 Versuch 1:  
 

Kontrolle der pneumatischen Bremse. Tm und Sklm-w sind an die Luftbremse ange-
schlossen und sind pneumatisch gebremst. 
 

Ergebnis: Die Fahrzeuge bewegen sich nicht. 
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 Versuch 2: 

 

Kontrolle der pneumatischen Bremse. Der Tm ist gebremst, die Bremsen des Skl-w 
sind ausgeschaltet und entleert (keine Bremswirkung). 
 

Ergebnis Die pneumatische Bremse des Tm „bremst“ beide Fahrzeuge. 
 

 Versuch 3: 
 

Kontrolle Handbremswirkung. Die Handbremse des Tm wird mit 18,5 Umdrehungen 
(letzte 2 Umdrehungen mit beiden Händen) angezogen. Die pneumatische Bremse 
(Luftbremse) am Tm wie am Wagen sind entleert. Die Handbremse am Skl-w ist nicht 
angezogen. 
 

Ergebnis: Die Handbremse des Tm hat genügend Bremskraft, um Tm und 
  Skl-w zu bremsen. 

 

 Versuch 4: 
 

Kontrolle Handbremswirkung: Die Handbremse des Tm wird mit 16 Umdrehungen (mit 
einer Hand) angezogen. Die pneumatischen Bremsen des Tm und des Skl-w sind 
ausgeschaltet und entleert. 
 

Ergebnis: Die Fahrzeuge bewegen sich Richtung Zweilütschinen, die - 
  Bremswirkung ist ungenügend. 

 

 Versuch 5: 
 

Kontrolle Handbremswirkung. Die Handbremse des Tm wird Höhe Bahnübergang 
Lütschental mit 16 Umdrehungen angezogen. Der Tm fährt mit so angezogener 
Handbremse bis zum normalen Abstellort des Bauzuges in Lütschental Gleis 1 und 
wird mit der pneumatischen Bremse gebremst. 
 

Ergebnis: Nach dem Lösen der pneumatischen Bremse rollen die Fahrzeuge  
  Richtung Zweilütschinen ab, die Bremse hält nicht. Gemessene  
  Temperatur an der Bremstrommel: 110°. 

 

 Versuch 6: 
 

Kontrolle Handbremswirkung: Die Handbremse des Tm wird Höhe Bahnübergang 
Lütschental mit 18,5 Umdrehungen angezogen. Der Tm fährt mit so angezogener 
Handbremse bis zum normalen Abstellort des Bauzuges in Lütschental Gleis 1 und 
wird mit der pneumatischen Bremse gebremst. 
 

Ergebnis: Nach dem Lösen der pneumatischen Bremse bleiben die Fahrzeuge  
  stehen, die Festellbremse hält. Gemessene Temperatur an der Brems- 
  trommel: 220°. 

 
 
1.18 Verschiedenes 
 

 Es sind bei den Mitarbeitern der Verkehrs- und Infrastrukturunternehmungen keine 
Verstösse gegen arbeitsrechtliche Bedingungen festgestellt worden. 

 
 
2. ANALYSE 
 
2.1 Technisches 
 

  Die Bahnsicherungsanlagen haben normal funktioniert. Die Bahnsicherungs-
anlage des Überganges „Inäbnit“ (Bahnkm 11.400) wurde durch das Befahren 
des Schienenkontaktes, diejenige des Bahnübergangs „Wetterecke“ (Bahnkm 
9.057) durch das vorgängige Vorblocken der geplanten Durchfahrt von Zug 
4284 angesteuert. 
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  Die visuelle Kontrolle der am Ereignis beteiligten Schienenfahrzeuge durch die 

SUST ergab folgende Befunde: 
- Der Tm  2 ist im „Öffentlichen Verzeichnis der zugelassenen Fahrzeuge“  
  des BAV nicht aufgeführt. 
- Die gemäss EBV Art. 54 und AB EBV Art. 54 vorgeschriebene Einrichtung  
  zur Aufzeichnung des Geschwindigkeitsverlaufes (Fahrdatenaufzeichnung)  
  ist nicht vorhanden. 
- Weder im Führerstand noch an den Fahrzeugseiten sind die gemäss EBV 
  vorgeschriebenen Anschriften vorhanden. 
- Die Handbremse des Tm ist unterhalb des Bedienungstableau angebracht.  
  Um die Handbremse richtig anzuziehen (ab 16 Umdrehungen), ist eine zwei- 
  händige Bedienung des Handbremsrades erforderlich. 

 

  Die Kontrolllampe der Handbremse im Führerstand des Tm leuchtete ab 7 
Umdrehungen. Dies signalisiert dem Lokführer lediglich, dass die Handbremse 
angezogen ist. Die leuchtende Kontrolllampe bedeutet aber nur, dass die 
Handbremse betätigt wurde und nicht, dass sie voll (18 Umdrehungen) ange-
zogen ist. Warum die Kontrolllampe bei der Kontrolle durch die SUST und die 
KAPO Bern am Dienstag, 05. Juni 2013 nicht geleuchtet hat, konnte nicht ge-
klärt werden. 

 

  Die durchgeführten Bremsversuche zeigen, dass bei einer zweihändigen Be-
dienung der Handbremse (18 Umdrehungen) des Tm die Fahrzeuge in Lüt-
schental Gleis 1 stehen bleiben. 

 
 

2.2 Betriebliches 
 

  Die Bauarbeiten wurden mittels Zirkular 26 angeordnet. 
  

  Die am Ereignis beteiligten Mitarbeiter der BOB wurden für ihre Aufgabe (spe-
ziell in fahrdienstlichen Belangen) ausgebildet und geprüft. 

 

  Entgegen den Vorschiften im FDV 300.4 „Rangierbewegungen“ 1.7 (Anlage 3) 
wurden die in Gleis 1 abgestellten Fahrzeuge nicht durch Hemmschuhe gesi-
chert. 

 

  Die Schranken des Bahnüberganges „Gwaldstrasse“ wurden durch den Fahr-
dienst Zweilütschinen nicht geschlossen. 

 

  Der Lokführer des Bauzuges hat den Lokführer des nahenden Zuges 4284 
sowie den Fahrdienstleiter in Zweilütschinen am Funk über die entlaufenen 
Fahrzeuge verständigt.  

 
 
3. SCHLUSSFOLGERUNGEN  
 

3.1 Befunde 
 

  Die Bahnsicherungsanlagen funktionierten einwandfrei. 
 

  Der Lokführer des weggerollten Bauzuges hat den Fahrdienstleiter in Zweilüt-
schinen und den Lokführer des nahenden Zuges 4284 über den Vorfall am 
Funk informiert. 

 

  Der Tm wurde im Jahre 1991 in Betrieb genommen und gilt daher gemäss Art. 
83.4 AB EBV als zugelassen. Allerdings fehlen die vorgeschriebenen Anschrif-
ten.  
Das Fahrzeug ist im „Oeffentlichen Verzeichnis der zugelassenen Fahrzeuge“ 
des BAV nicht aufgeführt.  

 
 

  Der Bauzug wurde in Lütschental Gleis 1 in einem Gefälle von über 20‰ ab-
gestellt aber nicht entsprechend den Vorschriften im FDV 300.4 „Rangierbe-
wegungen“ mit einem Hemmschuh gesichert. 
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3.2 Ursache  
 

 Die Kollision der Bauzugskomposition mit der abgestellten Reisezugskomposition in 
Zweilütschinen Gleis 4 ist darauf zurückzuführen, dass der Bauzug in Lütschental 
Gleis 1 abrollte und mit ungenügender Bremswirkung nach Zweilütschinen fuhr. 

 

 Zum Unfall haben beigetragen: 
 

  Dass der abgestellte Bauzug in Lütschental Gleis 1 nicht mit Hemmschuhen 
gesichert wurde. 

 

  Die Kontrolllampe im Führerstand bereits nach 7 Umdrehungen des Hand-
bremsrades leuchtet, bei dieser Stellung der Handbremse aber die volle 
Bremswirkung (18 Umdrehungen) noch lange nicht erreicht ist. 

 
3.3 Risikoabschätzung 
 

 In Gefällen nicht korrekt gesicherte und nicht beaufsichtigte Eisenbahnfahrzeuge kön-
nen durch unbeabsichtigtes Abrollen grosse Schäden verursachen. 

 
4. SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN  
 

4.1 Sicherheitsdefizit 
 

  Ausbildungsdefizit beim Lokführer des Bauzuges in Bezug auf das Sichern von 
Fahrzeugen in Gefällen. 

 

  Irreführende Anzeige der Kontrolllampe der Handbremse. 
 
 

4.2 Getroffene Massnahmen 
 

 Die BOB haben aufgrund des Ereignisses folgende Massnahmen eingeleitet: 
 

  Schulung aller Lokführer BOB in den Themen „Bremsvorschriften“ / „Brems-
proben“ / „Bremsrechnungen“ im November/Dezember 2012. 

 

  Auf allen Triebfahrzeugen der BOB werden die Formulare „Meldung an den 
Lokführer“ für das schriftliche Festhalten der Angaben zur Bremsrechnung 
aufgelegt. 

 

  Die BOB hat ein Projekt für die Revision und die nötigen Umbauten des Tm 2 
eingeleitet. 

 

4.3 Sicherheitsempfehlungen 
 

 Keine. 
 

 
 
Bern, 22.01.2013 
 
Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle SUST 
Bereich Bahnen und Schiffe 
 
 

 
Dieser Untersuchungsbericht wurde von der Geschäftsleitung der Schweizerischen Unfall-
untersuchungsstelle SUST genehmigt (Art. 3 Abs.4g der Verordnung über die Organisation 
der Schweizerischen Unfalluntersuchungsstelle vom 23. März 2011). 
 
Bern, 14.03.2013 
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Anlage 1 
 

Gleisplan Lütschental 
___________________________________________________________________ 
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Anlage 2 

 

Auszug aus den Schweizerischen Fahrdienstvorschriften FDV (SR 742.173.001) 
 

FDV 300.4 „Rangierbewegungen“ 

___________________________________________________________________ 
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Anlage 3 

 

Auszug aus den Ausführungsbestimmungen zur Eisenbahnverordnung 
 

AB EBV 50.4 „Fahrzeuge“ 

___________________________________________________________________ 
 

 
  



Schlussbericht Reg. Nr : 12052402 
   

Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle SUST 16/18 
  

 

 
 
  



Schlussbericht Reg. Nr : 12052402 
   

Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle SUST 17/18 
  

 
Anlage 4 

 

Auszug aus der Verordnung über „Bau und Betrieb der Eisenbahnen“ (R 742.141.1) 
 

Art. 8.21 „Betriebsbewilligung“ 

___________________________________________________________________ 
 

 
  



Schlussbericht Reg. Nr : 12052402 
   

Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle SUST 18/18 
  

 
Anlage 5 

 

Auszug aus der Verordnung über „Bau und Betrieb der Eisenbahnen“ (R 742.141.1) 
 

Art. 83.4 „Übergangsbestimmungen“ 

___________________________________________________________________ 
 

 


